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Wertkontrakt

Kontraktnummer 50005228 Datum 21.04.2026

Ansprechpartner/in Anja Horn

E-Mail ANJA.HORN@WDR.DE

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE122790169

Rechnungen bitte per E-Mail an Rechnungseingangsstelle@wdr.de

Firma
00000 Köln

Westdeutscher Rundfunk Appellhofplatz 1 50667 Köln

Ihre Lieferantennummer bei uns: 10052519

Laufzeitbeginn: 01.01.2027

Laufzeitende: 31.12.2030

Währung EUR

Wir erteilen Ihnen den Auftrag zu nachfolgenden Bedingungen. 

Grundlage dieses Rahmenvertrages sind die Vergabeunterlagen zum Verfahren "Rahmenvereinbarung zur Beschaffung 

von Produkten des Herstellers AVID inklusive zugehörigen Leistungen, Service- und Supportleistungen sowie 

Subscription" mit dem WDR-Aktenzeichen ZE 2026-220-02.

Position Material Bezeichnung

Auftragsmenge Einheit MwSt-Satz Nettopreis /Einheit Nettowert

00010 Rahmenvertrag AVID-Produkte & Leistungen

LeistEinh.

Beschaffung von Produkten des Herstellers AVID inklusive zugehöriger Leistungen, Service- und 

Supportleistungen sowie Subscription gemäß den oben genannten Vergabeunterlagen 

1. Vertragsgegenstand

1.1 Gegenstand des Rahmenvertrages sind die in den Vergabeunterlagen zum oben genannten Verfahren beschriebenen 

Leistungen.

1.2 Bei diesem Rahmenvertrag handelt es sich um eine Rahmenvereinbarung im Sinne des § 103 Abs. 5 GWB sowie § 21 

Abs. 3 VgV. Unmittelbar bezugsberechtigt aus diesem Vertrag ist der WDR. 

Im Bedarfsfall erfolgt die Vergabe einer Einzelbestellung bzw. eines Einzelabrufs auf Grundlage und nach Maßgabe 

dieses Rahmenvertrages. 

1.3 Der WDR ist durch diesen Rahmenvertrag nicht zur Beauftragung des Vertragspartners verpflichtet. 
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2. Abrufverfahren

2.1 Die Beauftragung erfolgt per Abruf, in dem die Details über Art, Umfang, Liefer- /Leistungszeit sowie Ort der 

Lieferungen und Leistungen dem Auftragnehmer unter Angabe der Kontraktnummer mitgeteilt werden. Die Abrufe 

erfolgen in Schriftform oder Textform (z.B. per E-Mail). 

2.2 Die Lieferungen/Leistungen müssen in Art, Ausführung und Umfang im Einzelnen 

- den Details des Einzelabrufs 

- den oben genannten Vergabeunterlagen 

entsprechen.

2.3   Einzelabrufe erfolgen durch berechtigte Mitarbeiter:innen der Abteilungen 

- "Abteilung" (Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) 

bis zu einem Betrag von 25.000,00 € inklusive Umsatzsteuer. 

Einzelabrufe, die diesen Wert überschreiten, erfolgen ausschließlich durch die Abteilung Zentraler Einkauf bzw. die 

Hauptbevollmächtigten des WDR. 

3. Preise

3.1 Für Produkte gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Vergabe eines Einzelabrufs gültigen Herstellerlistenpreise gemäß 

AVID-Price-Books abzüglich des prozentualen Rabattes der jeweiligen Produktkategorie gemäß Angebot Preisblatt Teil A 

"Produkte" des Auftragnehmers. 

3.2 Dies gilt für Neu- und Weiterentwicklungen bzw. Nachfolgemodelle gleichermaßen. 

Im Übrigen gilt für Nachfolgemodelle Folgendes: 

Produktabkündigungen müssen dem WDR mit einer Vorlaufzeit von einem halben Jahr unter Nennung der 

Produktbezeichnung des abgekündigten und des Nachfolgemodells schriftlich angezeigt werden. 

3.3 Für Service- und Supportleistungen sowie Subscription gelten die in den Komponenten- und Subscriptionlisten, Stand 

xx.xx.xxxx, (Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) gemäß Angebot des Auftragnehmers aufgeführten 

Herstellerlistenpreise abzüglich des prozentualen Rabattes der jeweiligen Produktkategorie gemäß Anlage Preisblatt Teil 

B "Service- und Supportleistungen und Preisblatt Teil C "Subscription" während der Laufzeit des Rahmenvertrages. 

Für neue Produkte, deren Herstellerlistenpreise in den Komponenten- und Subscriptionlisten nicht aufgeführt sind, gelten 

die jeweils zum Zeitpunkt der Vergabe eines Einzelabrufs gültigen Herstellerlistenpreise gemäß Avid-Price-Books 

abzüglich des prozentualen Rabattes der jeweiligen Produktkategorie gemäß Anlage Preisblatt Teil B "Service- und 

Supportleistungen" und Preisblatt Teil C "Subscription". 

3.4 Für Ersatzteile, die dem WDR nicht im Rahmen der vereinbarten Supportlevel zur Verfügung zu stellen sind, gelten die 

jeweils zum Zeitpunkt der Vergabe eines Einzelabrufs gültigen Preise gemäß AVID-Ersatzteilpreisliste. Der WDR erhält 

eine Gutschrift in Höhe von x % (Eintragung erfolgt nach Zuschlagerteilung) des Ersatzteilpreises  nach Eingang des 

defekten Ersatzteils bei Auftragnehmer. 

3.5 Für die Durchführung von Leistungen gelten die rabattierten Tagessätze gemäß Angebot Preisblatt Teil D "Werk- und 

Dienstleistungen" des Auftragnehmers während der gesamten Laufzeit des Rahmenvertrages. 
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Für Leistungen, die nicht im Preisblatt Teil D aufgeführt sind, gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Vergabe eines 

Einzelabrufs gültigen Herstellerlistenpreise gemäß AVID-Price-Books abzüglich des prozentualen Rabattes für Werk- und 

Dienstleisungen gemäß Preisblatt Teil D. 

Sofern Reise- und Übernachtungskosten sowie Spesen anfallen, werden diese nach tatsächlichem und nachgewiesenem 

Aufwand zu den im Preisblatt Teil D genannten Preisen abgerechnet, vorbehaltlich der Anerkennung des WDR. 

3.6 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem WDR während der Laufzeit des Rahmenvertrages die jeweils gültigen 

AVID-Price-Books vor deren In-Kraft-Treten unaufgefordert zuzusenden. 

3.7 Für den Fall, dass der Auftragnehmer im Rahmen von Sonderaktionen günstigere Konditionen anbietet, die über die 

unter Ziffer 3.1, 3.2, 3.3 und 3.5 vereinbarten Konditionen hinausgehen, werden dem WDR die günstigeren Konditionen 

eingeräumt.

3.8 Für den Fall, dass der konkrete Bedarf Lieferungen und Leistungen beinhaltet, die in Ziffer 3.1, 3.2, 3.3 und 3.5 nicht 

enthalten sind, wird der Auftragnehmer innerhalb von 14 Kalendertagen nach Aufforderung des WDR ein entsprechendes 

Angebot mit Angabe des Herstellerlistenpreises und prozentualen Rabattes einreichen. 

3.9 Änderungen des Liefer- und Leistungsumfangs eines Einzelabrufs: 

Änderungen des Liefer- und Leistungsumfangs, sogenannte Mehrungen und Minderungen, werden zu den 

projekttechnisch notwendigen Zeitpunkten beauftragt. Sie sind grundsätzlich vor Ausführung von der WDR-Projektleitung 

zu genehmigen. 

Minderungen bzw. Entfall von Lieferungen und Leistungen werden auf Basis der Preise des Einzelabrufs berechnet und 

von diesen in Abzug gebracht bzw. gegen Kosten für Mehrungen aufgerechnet. 

Für Mehrungen des Liefer- und Leistungsumfangs gelten die Preise gemäß Ziffer 3.1, 3.2, 3.3 und 3.5. Sollten 

Lieferungen und Leistungen davon nicht erfasst sein, ist dem WDR ein entsprechendes Angebot gemäß Ziffer 3.8 

zuzuleiten.

Für Änderungen des Liefer- und Leistungsumfangs gelten die Bedingungen des Einzelabrufes. 

Sollten sich aufgrund von Änderungen des Liefer- und Leistungsumfangs Terminverschiebungen ergeben, sind diese dem 

WDR unverzüglich schriftlich (z.B. per E-Mail) mitzuteilen. Andernfalls kann sich der Auftragnehmer auf die 

Terminverschiebungen nicht berufen. 

Der Auftragnehmer hat fortlaufend eine Änderungstabelle (z. B. in Excel) zu führen und der WDR-Projektleitung 

zuzusenden, sodass diese tagesaktuell über den Stand der Mehrungen und Minderungen informiert ist. 

3.10 Änderungen des Leistungsumfangs zum Einzelabruf über Service- und Supportleistungen sowie Subscription der 

WDR-Bestandssysteme

a) Service- und Supportleistungen 

(Einzelheiten werden im Rahmen der Verhandlung konktretisiert) 

Änderungen des Leistungsumfangs während der Vertragslaufzeit des Einzelabrufs für Bestandssysteme können die 

Aufnahme von neuen Komponenten/Systemen, den Ersatz oder die Entnahme vorhandener Komponenten/Systeme oder 

die Änderung des Servicelevels beinhalten. Für den Fall, dass der WDR den Leistungsumfang ändert, gelten folgende 

Regelungen:
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Der WDR teilt dem Auftragnehmer Änderungen des Leistungsumfangs mittels einer Änderungsmeldung mit. Die 

Änderungsmeldung erfolgt per E-Mail spätestens x Tage vor Beginn eines Kalenderhalbjahres. 

Auf Grundlage der in der Änderungsmeldung angegebenen Komponenten/ Systeme nebst der Servicelevel und des 

Service- und Supportbeginns und -endes hat der Auftragnehmer die Komponentenliste zu aktualisieren und x Tage vor 

Kalenderhalbjahresbeginn an den WDR zu senden. 

Nach Prüfung und Freigabe der aktualisierten Komponentenliste bestätigt der WDR dem Auftragnehmer die 

Vertragsänderung.

Die Aufnahme neuer Komponenten/Systeme erfolgt nach deren Abnahme. Sofern beim Kauf neuer 

Komponenten/Systeme ein vom Hersteller AVID vorgegebener Bundle-Support inkludiert ist, erfolgt die Aufnahme der 

neuen Komponenten/Systeme nach Ablauf des Bundle-Supports. 

Die Berechnung der Service- und Supportkosten erfolgt ab Aufnahme anteilig, taggenau und exakt bis zum Ende der 

Vertragslaufzeit des Einzelabrufs auf Basis der vereinbarten Preise unter Berücksichtigung der angebotenen Rabatte 

gemäß Ziffer 3.3. 

Sofern es sich um den Ersatz von vorhandenen Komponenten/Systemen handelt, entfallen der Support und die Service- 

und Supportkosten für die ersetzten Komponenten/Systerne mit Abnahme der neuen Komponenten/Systerne anteilig, 

taggenau und exakt bis zum Ende der Vertragslaufzeit des Einzelabrufs. 

Sollen Komponenten/Systerne nicht mehr supportet werden, teilt der WDR dies dem Auftragnehmer in einer 

Änderungsmeldung einmal jährlich x Tage vor Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres mit, so dass die Service- und 

Supportkosten für diese Komponenten/Systeme ab dem Folgejahr bis zum Ende der Vertragslaufzeit des Einzelabrufs 

entfallen.

Änderungen der Servicelevel für Komponenten/Systeme können vom WDR jährlich vorgenommen werden. Der WDR teilt 

dies dem Auftragnehmer in einer Änderungsmeldung einmal jährlich x Tage vor Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres mit, 

so dass die geänderten Servicelevel sowie Service- und Supportkosten ab dem Folgejahr wirksam werden. 

Sofern der Hersteller AVID Änderungen der Servicelevel vornimmt, werden die Service- und Supportkosten dem neuen 

Servicelevel entsprechend den vereinbarten Konditionen gemäß Ziffer 3.3 anteilig, taggenau und exakt bis zum Ende der 

Vertragslaufzeit des Einzelabrufs angepasst. 

b) Subscription 

(Einzelheiten werden im Rahmen der Verhandlung konktretisiert) 

Änderungen des Leistungsumfangs während der Vertragslaufzeit des Einzelabrufs für Bestandssysteme können die 

Aufnahme von neuen Software-Produkten oder die Entnahme vorhandener Sofware-Produkte beinhalten. Für den Fall, 

dass der WDR den Leistungsumfang ändert, gelten folgende Regelungen: 

Die Beauftragung neuer Software-Produkte erfolgt über separate Einzelabrufe gemäß Ziffer 2 des Vertrages. Die 

Berechnung der Subscription erfolgt ab Lieferung und/oder Abnahme anteilig, taggenau und exakt bis zum Ende der 

vereinbarten Vertragslaufzeit des Einzelabrufs für die Bestandssysteme auf Basis der vereinbarten Konditionen gemäß 

Ziffer 3.3. 

Sollen Software-Produkte aus dem Leistungsumfang des Einzelabrufs für die Bestandssysteme herausgenommen 

werden, teilt der WDR dies dem Auftragnehmer in einer Änderungsmeldung einmal jährlich x Tage vor Ablauf des 

jeweiligen Kalenderjahres mit, so dass die Subscriptionkosten für die Software-Produkte ab dem Folgejahr bis zum Ende 
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der Vertragslaufzeit des Einzelabrufs für Bestandssysteme entfallen. 

4. Termine

4.1 Die Lieferzeit für AVID-Produkte beträgt maximal x Wochen nach Eingang des jeweiligen Einzelabrufs und ggf. 

notwendiger technischer Klärungen. (Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) 

Der Auftragnehmer wird innerhalb einer angemessenen Frist, ab Eingang des jeweiligen Einzelabrufs und ggf. 

notwendiger technischer Klärungen, die frühestmöglichen Liefer- und ggf. Leistungstermine dem WDR mitteilen. 

4.2 Terminverschiebungen, ungeachtet der Tatsache ob diese durch den WDR oder Auftragnehmer verursacht werden, 

sind der jeweils anderen Partei unverzuglich schriftlich (z. B. per E-Mail) mitzuteilen. 

5. Lieferbedingungen und Liefer-/Leistungsorte

5.1 Die Lieferungen und Leistungen erfolgen innerhalb der EU frei Liefer-/Leistungsort einschließlich Verpackung, 

Transport, Transportversicherung etc. 

Lieferungen erfolgen auferhalb der EU einschließlich Verpackung. Die Transportkosten und Transportversicherungen 

werden nach tatsächlichem und nachgewiesenem Aufwand berechnet. 

Die Lieferscheine sind auf Grundlage und Inhalt des Einzelabrufes und ergänzt um die Fabrik- bzw. Seriennummern der 

Produkte als Exceltabelle zur Verfügung zu stellen. 

5.2 Der jeweilige Liefer-/Leistungsort wird dem Auftragnehmer im Einzelabruf mitgeteilt. 

6. Abnahme

Sofern im Einzelabruf eine Abnahme vereinbart wird, gilt Folgendes: 

Abnahmegegenstand ist der Liefer- und Leistungsumfang des Einzelabrufs. 

Vor der Abnahme erstellen die Vertragsparteien ein gemeinsames Protokoll, in dem auch die gegebenenfalls noch zu 

beseitigenden Restmängel aufgeführt sind. Das gemeinsam erstellte Protokoll stellt keine Abnahrne dar. Erweist sich der 

Liefer- und Leistungsumfang des Einzelabrufs als abnahmereif, so wird die Abnahme durch berechtigte Mitarbeiter:innen 

des WDR schriftlich (z. B. per E-Mail) erklärt. 

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Die Zahlungen werden nach erbrachter Lieferung/Leistung bzw. Abnahme sowie Vorlage einer Rechnung innerhalb 

von x Tagen mit x % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto geleistet. 

(Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) 

7.2 Die Zahlungen für Service- und Supportleistungen, Subscription sowie Ersatzteile werden nach Vorlage einer 

Rechnung innerhalb von x Tagen mit x % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto wie folgt geleistet: 

(Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) 

a) Service- und Supportleistungen halbjährlich im Voraus entsprechend den aktuellen und abgestimmten 

Komponentenlisten

b) Subscription jährlich im Voraus entsprechend den aktuellen und abgestimmten Subscriptionlisten bzw. den jeweiligen 
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Einzelabrufen

c) Ersatzteile je Einzelabruf nach Lieferung 

7.3 Rechnungsstellung 

Die Rechnungen sind unter Angabe der 

- Kontraktnummer 

- Einzelabrufnummer 

- Name des Abforderers 

unmittelbar zu leiten an: 

Rechnungseingangsstelle@wdr.de

Die Zahlung wird nach Eingang der Rechnung und Erfüllung der Zahlungsvoraussetzungen gemäß den o. g. 

Zahlungsbedingungen geleistet. 

8. Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate und beginnt mit dem auf den Wareneingang bzw. 

Abnahmetermin folgenden Tag. 

Während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche gelten die Bestimmungen gemäß Ziffer 14 der ZVB LL und ergänzend 

hierzu Ziffer 7.1.2 der Vergabeunterlagen. 

9. Haftung

Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die dem WDR durch schuldhafte Verletzung der vertraglichen Pflichten entstehen, 

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Der Auftragnehmer haftet für das Verschulden der eingesetzten Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen, insbesondere für Nachunternehmer, wie für eigenes Verschulden. Er kann sich weder darauf 

berufen, die Unternehmer sorgfältig ausgewählt und überwacht zu haben, noch darauf, dass die Schäden auch bei der 

Anwendung der erforderlichen Sorgfalt entstanden wären. Er hat einen etwaigen Schaden dem WDR unverzüglich zu 

melden.

10. Nutzungsrechte

Die Nutzung der Subscription erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen der Avid-Softwarelizenzvereinbarung, Stand x. 

Die Geltung der Softwarelizenzbedingungen erfolgt ausschließlich hinsichtlich der Nutzungsrechtsregelungen. Ziffer 19 

Satz 1, 2 und 3 der ZVB LL des WDR finden insoweit keine Anwendung. Im Übrigen haben die Bestimmungen dieses 

Rahmenvertrages und der ZVB LL des WDR Vorrang gegenüber der Avid-Softwarelizenzvereinbarung. 

(Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) 

11. Datenschutz

Ergänzend zu Ziffer 20.2 der ZVB LL wird der beigefügte Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO 

Bestandteil des Vertrages. 

12. Vertragslaufzeit

Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von 48 Monaten, tritt am xx.xx.xxxx in Kraft und endet am xx.xx.xxxx, ohne dass es 
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einer gesonderten Kündigung bedarf. 

(Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) 

Gleiches gilt für den Einzelabruf über die Service- und Supportleistungen sowie Subscription für die Bestandssysteme. 

13. Ansprechpartner:innen des WDR

Der/Die Ansprechpartner:in für die fachliche Auftragsabwicklung wird in dem jeweiligen Einzelabruf benannt. Im Rahmen 

der Auftragsabwicklung erteilt diese Person oder deren rechtzeitig benannte Vertretung grundsatzlich verbindliche 

Auskünfte.

Zuständig für vertraglich relevante Auskünfte, Änderungen und Ergänzungen des Rahmenvertrages sind ausschließlich 

die entsprechend bevollmächtigten Mitarbeiter:innen der Abteilung Zentraler Einkauf und/oder die Hauptbevollmächtigten 

des WDR. 

Ansprechpartner:in ist: x (Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) 

14. Regelungen im Hinblick auf das 5. EU-Sanktionspaket

14.1 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass es sich beim WDR um einen öffentlichen Auftraggeber handelt, der zur 

Umsetzung von Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 verpflichtet ist. 

14.2 Insofern bestätigt der Auftragnehmer, dass er nicht zu nachfolgend aufgeführten Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen zählt: 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen 

oder Einrichtungen, 

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von 

einer der unter Buchstabe a) genannten Organisationen gehalten werden, oder 

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der 

unter Buchstabe a) oder b) genannten Organisationen handeln. 

14.3 Darüber hinaus bestätigt der Auftragnehmer, dass am Auftrag keine Unternehmen im Sinne des Absatzes 2 als 

Unterauftragnehmer, Eignungsleiher oder Lieferanten beteiligt sind (soweit mehr als 10 % des Auftragswertes auf die 

Unternehmen entfallen). 

15. Vertragsbestandteile

Als Vertragsbestandteile gelten in nachstehender Rangfolge: 

1. die Bedingungen des jeweiligen Einzelabrufs 

2. die Bedingungen dieses Rahmenvertrages 

3. die Bedingungen der Vergabeunterlagen zum o. g. Verfahren 

4. das finale Angebot vom xx.xx.xxxx zum a. g. Verfahren (Eintragung erfolgt nach Zuschlagserteilung) 

5. die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für Lieferungen und Leistungen ausgenommen Bauleistungen des WDR (ZVB 

LL), Stand März 2025 

6. der Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO 

7. die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 

8. ARD-ZDF-Pflichtenhefte und -Richtlinien 

9. Soweit nicht anders erfasst, gelten die Empfehlungen der EBU und der SMPTE. 
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Anlagen

- Zusätzliche Vertragsbedingungen des WDR, Stand März 2025 

- Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO 

Westdeutscher Rundfunk Köln 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

i.V.                                      i.V. 

Auftragsbestätigung

Referenz-Nummer

Datum

Firmenstempel/Unterschrift


